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TAGESORDNUNG für die Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am Dienstag, 
dem 02.03.2021, 16:00 Uhr  

Sitzungsort: großer Sitzungssaal (Raum 312), Rathaus Herne  

Öffentlicher Teil  

1. Smart People City Community Herne - Antragstellung Modellprojekte Smart Cities made 
in Germany 

2. Umbesetzung von Ausschüssen; hier: SPD-Fraktion 
3. Benennung von sachkundigen Bürger*innen für die Ausschüsse des Rates der Stadt  

hier: FDP-Ratsgruppe 
4. Benennung von zusätzlichen sachkundigen Bürger*innen für die Ausschüsse des Rates 

der Stadt  
hier: AfH-Ratsgruppe 

5. Änderung von ortsrechtlichen Bestimmungen: 
5.1. Hauptsatzung 
5.2. Zuständigkeitsordnung 

6. Benennung von zwei stimmberechtigten Abgeordneten für die 41. ordentliche 
Hauptversammlung des Deutschen Städtetages 2021 in Erfurt 

7. Öffentliche Ausschreibung der Stelle einer/eines Beigeordneten 
8. Bildung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020: Freigabe zur weiteren 

Bewirtschaftung durch die Verwaltung 
9. Umbesetzungen in Organen städtischer Beteiligungsgesellschaften 
10. Revierpark Gysenberg Herne GmbH (RPG):  

Änderung Gesellschaftsvertrag  
11. Umsetzung der Fördermaßnahme "DigitalPakt NRW" an Schulen der Stadt Herne 
12. Errichtung einer Schule in freier Trägerschaft (Ersatzschule / Quinoa-Schule)  für die 

Sekundarstufe I (Sekundarschule) 
13. Vorhabenbezogener Bebauungsplan (VBP) Nr. 16,  

- Horsthauser Straße -,  
13.1. Entscheidung über den Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
13.2. Satzungsbeschluss  
13.3. Zustimmung zur Begründung  

14. Vorhabenbezogener Bebauungsplan (VBP) Nr. 29  
- Gabelsberger Straße -, Aufstellungsbeschluss  

15. Bebauungsplan Nr. 185, 1. Ergänzung - Gütersloher Straße -,  
Satzung über die Anordnung der Veränderungssperre  

16. Bebauungsplan Nr. 266 - Am Hauptfriedhof Nord -  
Aufstellungsbeschluss 

17. Einrichtung eines Gestaltungsbeirats für die Stadt Herne  
Beschluss der 1. Änderung der Geschäftsordnung 

18. Vorschlag: Solidarität vorleben 
19. Vorschlag: Sachstandsbericht ITW 
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20. Antrag: Verzicht auf die Erhebung von Beiträgen für die Betreuung von Kindern im Monat 
Februar 2021 

21. Antrag: Solidaritätsfonds  
22. Antrag: Corona-Bürgerrat  
23. Antrag: Aussetzung Bebauungsplanverfahren Nr. 262 und Nr. 265  
24. Mitteilungen des Oberbürgermeisters  
25. Anfragen der Stadtverordneten  

25.1. Anfrage: Vermeidung von Plastikmüll 
25.2. Anfrage: Elektroautos in Tiefgaragen  
25.3. Anfrage: Radverkehr in Herne  

26. Anfrage: Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen  

Nichtöffentlicher Teil  

1. Förderung für die Glasfaseranbindung von 16 Herner Schulstandorten: 
Vergabebeschluss für die leitungsgebundene Anbindung an das öffentliche 
Telekommunikationsnetz. 

2. Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft Herne mbH (GBH) - 
Geschäftsführungsangelegenheiten 

3. TGG Tagungsstätten- und Gastronomiegesellschaft Herne mbH (TGG) - 
Geschäftsführungsangelegenheiten 

4. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - hier: Vertrag Impfzentrum  
5. Mitteilungen des Oberbürgermeisters  
6. Anfragen der Stadtverordneten  

Weitere Informationen zu den Inhalten finden Sie im Ratsinformationssystem unter 
https://www.herne.de/ris/.  

Herne, 23. Februar 2021  Der Oberbürgermeister: Dr. Frank Dudda  

Bekanntmachungsanordnung des Oberbürgermeisters vom 19. Februar 2021 zum 
Inkrafttreten des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 21 – Bruchstraße -, 

Stadtbezirk Sodingen  

Der Rat der Stadt Herne hat in seiner Sitzung am 15.12.2020 folgende Beschlüsse gefasst: 

1. Der Rat der Stadt beschließt den Abwägungsvorschlag der Verwaltung zu den im 
Rahmen der Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen (siehe Anlage 5). 

2. Der Rat der Stadt beschließt den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VBP) Nr. 21 –
Bruchstraße - in der Fassung vom 15.10.2020 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) als Satzung. 

3. Der Rat der Stadt stimmt der Begründung mit Umweltbericht vom 15.10.2020 zu.  

https://www.herne.de/ris/
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Der Geltungsbereich des aufzustellenden VBP Nr. 21 -Bruchstraße- umfasst einen Bereich, 
der sich auf das Flurstück 693 Flur 2 Gemarkung Holthausen beschränkt. 

Übersichtskarte Geltungsbereich:  

 

Der als Satzung beschlossene Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 21 – 
Bruchstraße - wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Mit der öffentlichen 
Bekanntmachung tritt die oben genannte Satzung in Kraft.  

Allgemeine Ziele und Zwecke:  

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 21 sieht die Errichtung eines 
Mehrfamilienhauses im Straßenrandbereich der Bruchstraße sowie von 8 Einfamilienhäusern 
im rückwärtigen Bereich vor. Die innere Erschließung des geplanten Wohnbaugebiets wird 
über eine öffentliche Straße erfolgen.  

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 21 wird mit seiner Begründung zu jedermanns 
Einsicht im Fachbereich Umwelt und Stadtplanung der Stadt Herne, Technisches Rathaus 
(Haus A, 1. Etage, Räume A.119, A.121 und A.123 – A.128), Langekampstr. 36, 44652 
Herne, bereitgehalten. Auskünfte über den Inhalt des Planes können während der 
allgemeinen Servicezeiten (Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 16:00 Uhr, Freitag 8:00 
Uhr bis 13:00 Uhr) erteilt werden.  
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Die Satzung einschließlich der zum Beschluss gehörenden Anlagen können außerdem im 
Internetauftritt der Stadt Herne (www.herne.de/bauleitplanung) sowie über das Internet-
Bauportal des Landes NRW (https://www.bauleitplanung.nrw.de) eingesehen werden. 

Hinweis:  

Es wird gemäß der §§ 44 Abs. 5 und 215 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und gemäß § 7 
Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) auf Folgendes hingewiesen: 

1) Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB kann der 
Entschädigungsberechtigte eine Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche kann der Berechtigte dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein 
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

2) Unbeachtlich werden: 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.  

3) Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung kann 
gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Herne vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.  

Herne, den 19. Februar 2021  Der Oberbürgermeister: Dr. Dudda  

https://www.herne.de/bauleitplanung
https://www.bauleitplanung.nrw.de/
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Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen für die Wahl zum 20. 
Deutschen Bundestag am 26. September 2021  

Der Bundespräsident hat durch Anordnung vom 8. Dezember 2020 den 26. September 2021 
als Wahltag für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag bestimmt. 

Gemäß § 19 Bundeswahlgesetz (BWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 
1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung 
des Bundeswahlgesetzes vom 14. November 2020 (BGBl. I S. 2395) in Verbindung mit § 32 
der Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 
(BGBl. I S. 1376), zuletzt geändert durch Artikel 10 der Verordnung zur Änderung der 
Bundeswahlordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), fordere ich hiermit auf, 
Kreiswahlvorschläge für die am 26. September 2021 stattfindende Wahl zum 20. Deutschen 
Bundestag im Wahlkreis 141 Herne – Bochum II einzureichen. 

Frist für die Einreichung von Kreiswahlvorschlägen  

Alle Kreiswahlvorschläge sind spätestens am 19. Juli 2021 (69. Tag vor der Wahl) bis 
18:00 Uhr in der Dienststelle des Kreiswahlleiters der Stadt Herne (Fachbereich Immobilien 
und Wahlen, Wahlbüro, Technisches Rathaus, Raum B.604, Langekampstr. 36, 44652 
Herne) auf amtlichen Vordrucken mit den erforderlichen Unterlagen einzureichen. Sofern 
Kreiswahlvorschläge mit Unterstützungsunterschriften versehen sein müssen, ist auch deren 
Einreichung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist Voraussetzung für das Vorliegen eines 
gültigen Kreiswahlvorschlags.  

Ich bitte darum, die Kreiswahlvorschläge möglichst frühzeitig vor diesem Termin 
einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Kreiswahlvorschläge 
berühren, rechtzeitig behoben werden können.  

Für die Kreiswahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die von der 
vorgenannten Dienststelle während der allgemeinen Öffnungszeiten: montags bis 
donnerstags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr, freitags von 8:30 
Uhr bis 12:00 Uhr kostenfrei ausgegeben werden. Sie können auch unter Tel.: 02323 16-
2661 oder per E-Mail unter wahlen@herne.de angefordert werden.  

Bei der Anforderung von Formblättern für Unterstützungsunterschriften sind der 
Familienname, der Vorname und die Anschrift (Hauptwohnung) der vorzuschlagenden 
Bewerberin/des vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Wird bei der Anforderung der 
Nachweis erbracht, dass für die Bewerberin/den Bewerber im Melderegister eine 
Auskunftssperre gemäß § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist, wird anstelle der 
Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines 
Postfachs genügt nicht. 

Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlages, der den Kreiswahlvorschlag einreichen 
will, sind außerdem bei Parteien deren Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben, da 
die genannten Angaben im Kopf der Formblätter vermerkt werden. 

An Parteien werden die Formblätter für Unterstützungsunterschriften jedoch erst dann 
ausgegeben, wenn die Aufstellung der Bewerberinnen/der Bewerber in einer Mitglieder- oder 

mailto:wahlen@herne.de
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Vertreterversammlung gemäß § 21 BWG in Verbindung mit § 34 Abs. 4 Ziffer 1 BWO erfolgt 
ist. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. 

Etwaige, die Gültigkeit der Kreiswahlvorschläge berührende Mängel, können nur rechtzeitig 
vor Ablauf der Einreichungsfrist (19. Juli 2021, 18:00 Uhr) behoben werden; deshalb wird um 
frühzeitige Einreichung der Kreiswahlvorschläge gebeten. 

Wahlvorschlagsrecht  

Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach Maßgabe des § 20 BWG von 
Wahlberechtigten eingereicht werden (§ 18 Abs. 1 BWG).  
Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag einreichen (§ 18 Abs. 5 
BWG).  

Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht 
aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten 
vertreten waren, können als solche einen Kreiswahlvorschlag nur einreichen, wenn sie 
spätestens am Montag, den 21. Juni 2021, bis 18:00 Uhr dem Bundeswahlleiter ihre 
Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Bundeswahlausschuss ihre 
Parteieigenschaft festgestellt hat (§ 18 Abs. 2 BWG).  

Die Kreiswahlvorschläge dieser Parteien müssen ferner von mindestens 200 
wahlberechtigten Personen des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein; die Wahlberechtigung der unterzeichnenden Person muss im Zeitpunkt der 
Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des Kreiswahlvorschlages 
nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG). Das Erfordernis von 200 Unterschriften gilt nicht 
für Kreiswahlvorschläge von Parteien nationaler Minderheiten (§ 20 Abs. 2 Satz 3 BWG).  

Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge  

Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge sowie ggf. einzureichende Nachweise zur 
Feststellung der Parteieigenschaft bestimmen sich nach §§ 20 und 21 BWG in Verbindung 
mit § 34 BWO. 

Als Bewerberin/Bewerber kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer  

a) am Wahltag Deutsche/Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
ist, das 18. Lebensjahr vollendet hat und nicht nach § 15 Abs. 2 BWG von der 
Wählbarkeit ausgeschlossen ist, 

b) als Bewerberin/Bewerber einer Partei nicht Mitglied einer anderen als der den 
Kreiswahlvorschlag einreichenden Partei ist und in einer Mitgliederversammlung zur 
Wahl einer Wahlkreisbewerberin/eines Wahlkreisbewerbers oder in einer besonderen 
oder allgemeinen Vertreterversammlung entsprechend den Bestimmungen des § 21 
BWG in geheimer Abstimmung hierzu gewählt worden ist, 

c) ihre/seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich.  

Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen einer Bewerberin/eines Bewerbers enthalten. 
Jede Bewerberin/jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem 
Kreiswahlvorschlag benannt werden.  
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Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO eingereicht werden. 
Er muss gemäß § 34 Abs. 1 BWO enthalten  

a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, den 
Geburtsort und die Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerberin/des Bewerbers, 

b) den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort (§ 20 Abs. 3 BWG).  

In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende 
Vertrauensperson bezeichnet werden (§ 22 BWG). Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die 
Person, die als erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson, und diejenige, die als zweite 
unterzeichnet hat, als stellvertretende Vertrauensperson. 

Soweit im Bundeswahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson 
und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Kreiswahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. 

Die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson können durch schriftliche 
Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Kreiswahlvorschlages an den Kreiswahlleiter 
abberufen und durch andere ersetzt werden. 

Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des 
Landesverbandes, darunter der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden oder ihrer/seiner 
Stellvertretung, persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in 
Nordrhein-Westfalen keinen Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisation, so 
müssen die Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, 
in deren Bereich der Wahlkreis liegt, dem Satz 1 entsprechend unterzeichnet sein. Die 
Unterschriften des einreichenden Vorstands genügen, wenn er innerhalb der 
Einreichungsfrist nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche, dem Satz 1 
entsprechende Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände vorliegt (§ 34 Abs. 2 BWO). 

Andere Kreiswahlvorschläge (Wählergruppen und Einzelbewerberinnen/Einzelbewerber) 
müssen von mindestens 200 wahlberechtigten Personen des Wahlkreises persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein (§ 20 Abs. 3 BWG). Hierbei haben drei unterzeichnende 
Personen ihre Unterschrift auf dem Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten. Die 
Wahlberechtigung der unterzeichnenden Personen muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung 
gegeben sein und ist bei Einreichung des Kreiswahlvorschlages nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 
Satz 2 BWG). 

Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 wahlberechtigten Personen unterzeichnet 
sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 zur BWO unter 
Beachtung des § 34 Abs. 4 BWO zu erbringen. Auf jedem Formblatt für eine 
Unterstützungsunterschrift kann nur eine Unterschrift geleistet werden. Die Formblätter 
werden auf Anforderung kostenfrei von der Dienststelle des Kreiswahlleiters geliefert. 

Für jede unterzeichnende Person ist auf dem Formblatt oder gesondert (nach dem Muster 
der Anlage 14 zur BWO) eine Bescheinigung der Gemeindebehörde beizufügen, dass die 
unterzeichnende Person im Wahlkreis wahlberechtigt ist. Gesonderte Bescheinigungen des 
Wahlrechts sind vom Träger des Kreiswahlvorschlages bei der Einreichung des 
Kreiswahlvorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. 
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Eine wahlberechtigte Person darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen. Hat jemand 
mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist die Unterschrift auf allen weiteren 
Kreiswahlvorschlägen ungültig. 

Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen: 

a) die Erklärung der vorgeschlagenen Bewerberin/des vorgeschlagenen Bewerbers nach 
dem Muster der Anlage 15 zur BWO, dass sie/er ihrer/seiner Aufstellung zustimmt und 
für keinen anderen Wahlkreis ihre/seine Zustimmung zur Benennung als 
Bewerberin/Bewerber gegeben hat; bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien einschließlich 
der Versicherung an Eides statt, dass sie/er nicht Mitglied einer anderen als der den 
Wahlvorschlag einreichenden Partei ist,  

b) eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 16 
zur BWO, dass die vorgeschlagene Bewerberin/der vorgeschlagene Bewerber wählbar 
ist,  

c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der die Bewerberin/der 
Bewerber aufgestellt worden ist, im Fall eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch 
eine Ausfertigung der Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, mit der nach § 21 
Abs. 6 Satz 2 BWG vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt; die Niederschrift soll 
nach dem Muster der Anlage 17 zur BWO gefertigt, die Versicherung an Eides statt 
nach dem Muster der Anlage 18 zur BWO abgegeben werden,  

d) die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des 
Wahlrechts der unterzeichnenden Personen, sofern der Kreiswahlvorschlag von 
mindestens 200 wahlberechtigten Personen des Wahlkreises unterzeichnet sein muss.  

Die einzureichenden Unterlagen sind schriftlich vorzulegen (§ 19 BWG). 

Die Schriftform ist dann gegeben, wenn die einzureichenden Unterlagen persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sind und beim zuständigen Wahlorgan im Original vorliegen. 
Die Schriftform ist durch E-Mail oder Telefax nicht gewahrt. 

Zurücknahme und Änderung von Kreiswahlvorschlägen und Beseitigung von Mängeln  

Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange nicht über 
seine Zulassung entschieden ist. 

Ein von mindestens 200 wahlberechtigten Personen unterzeichneter Kreiswahlvorschlag 
kann auch von der Mehrheit der unterzeichnenden Personen durch eine von ihnen 
persönlich und handschriftlich vollzogene Erklärung zurückgenommen werden (§ 23 BWG). 

Ein Kreiswahlvorschlag kann nach Ablauf der Einreichungsfrist nur durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson und 
nur dann geändert werden, wenn die Bewerberin/der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit 
verliert. Das Verfahren nach § 21 BWG braucht nicht eingehalten zu werden, der 
Unterschriften nach § 20 Abs. 2 und 3 BWG bedarf es nicht.  

Nach der Entscheidung über die Zulassung des Kreiswahlvorschlages ist jede Änderung 
ausgeschlossen (§ 24 BWG).  
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Die Kreiswahlvorschläge werden sofort nach Eingang geprüft, ob sie allen Voraussetzungen 
des Bundeswahlgesetzes und der Bundeswahlordnung entsprechen oder ob sie Mängel 
aufweisen.  
Werden Mängel festgestellt, so wird die Vertrauensperson unverzüglich aufgefordert, die 
Mängel rechtzeitig zu beseitigen.  
Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel an sich gültiger 
Kreiswahlvorschläge behoben werden (§ 25 BWG).  

Ein gültiger Wahlvorschlag liegt nicht vor, wenn  

a) die Form oder Frist des § 19 BWG nicht gewahrt ist,  
b) die nach § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3 BWG erforderlichen gültigen 

Unterschriften mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der unterzeichnenden Personen 
fehlen, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der 
Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden,  

c) bei einem Parteiwahlvorschlag die Parteibezeichnung fehlt, die nach § 18 Abs. 2 BWG 
erforderliche Feststellung der Parteieigenschaft abgelehnt ist oder die Nachweise des § 
21 BWG nicht erbracht sind,  

d) die Bewerberin/der Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, so dass ihre/seine Person nicht 
feststeht oder  

e) die Zustimmungserklärung der Bewerberin/des Bewerbers fehlt.  

Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages (§ 26 Abs. 1 Satz 1 
BWG) ist jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen.  

Gegen Verfügungen des Kreiswahlleiters im Mängelbeseitigungsverfahren kann die 
Vertrauensperson den Kreiswahlausschuss anrufen. 

Zulassung der Kreiswahlvorschläge  

Über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge entscheidet der Kreiswahlausschuss am 
Freitag, den 30. Juli 2021 (58. Tag vor der Wahl - § 26 Abs. 1 BWG) in öffentlicher Sitzung.  

Herne, 16. Februar 2021  Der Kreiswahlleiter: Dr. Frank Dudda (Oberbürgermeister)  

Öffentliche Zahlungserinnerung  

Die Zahlungsabwicklung der Stadt Herne als Vollstreckungsbehörde erinnert an die Zahlung 
der im Monat März 2021 fällig werdenden Steuern und Abgaben.  

Bei verspäteter Zahlung müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Säumniszuschläge 
berechnet werden. Falls Mahnung und ggfs. zwangsweise Einziehung erforderlich werden, 
entstehen weitere Kosten.  

Die Bankverbindungen der Stadt Herne und das anzugebende Kassenzeichen entnehmen 
Sie bitte dem jeweiligen Heranziehungsbescheid.  

Herne, 26.2.2021  Zahlungsabwicklung als Vollstreckungsbehörde  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Valentin Inciulescu  

Für Herrn Valentin Inciulescu, geboren 06.07.1969, Elena Nr. 24, 3000629 Jud. Mun. 
Timisoava – Rumänien, liegt bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich 
Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, Südstr. 8, 44625 Herne, Zimmer 205 folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 17.02.2021, Aktenzeichen 82142991/A1K  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle, nach telefonischer Absprache 
unter 02323-16-2490, von Montag – Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und Mo., Di., Do 
von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 17.02.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Maksim Pestratsou  

Für Herrn Pestratsou, Maksim, kein Wohnort im Geltungsbereich des Grundgesetzes, liegt 
bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, 
Südstr. 8, 44625 Herne, Zimmer 222 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 19.02.2021, Aktenzeichen 82057137/A1P/0490  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle während der Öffnungszeiten 
Montag – Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und Mo., Di., Do von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 24.02.2021  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Milos Rajkovic  

Für Herrn Rajkovic, Milos, kein Wohnort im Geltungsbereich des Grundgesetzes, liegt bei 
der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, 
Südstr. 8, 44625 Herne, Zimmer 222 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 19.02.2021, Aktenzeichen 82051961/A1P/0490  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle während der Öffnungszeiten 
Montag – Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und Mo., Di., Do von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 24.02.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Viorel Oprea  

Für Herrn Viorel Oprea, Jud. Ms Mun Sighisoara Str. Negoiului nr. 5, 407170 Jud BZ Com 
Catina, Rumänien,liegt bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche 
Ordnung, Bußgeldstelle, Südstr. 8, 44625 Herne, Zimmer 101 folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 

 Bescheid vom 23.02.2021, Aktenzeichen 82137351/A1S/0490  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle während der Öffnungszeiten 
Montag – Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und Mo., Di., Do von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
nach Terminabsprache in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 24.02.2021  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Ion Vasile  

Für Herrn Ion Vasile, Cranger Str. 72, 44653 Herne, liegt bei der Behörde Stadt Herne, 
Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, Südstr. 8, 44625 Herne, 
Zimmer 221 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 06.02.2020, Aktenzeichen 81615195/A1Y  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle während der Öffnungszeiten 
Montag – Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und Mo., Di., Do von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 24.02.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Ion Vasile  

Für Herrn Ion Vasile, Cranger Str. 72, 44653 Herne, liegt bei der Behörde Stadt Herne, 
Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, Südstr. 8, 44625 Herne, 
Zimmer 221 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 06.02.2020, Aktenzeichen 79407142A1Y  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle während der Öffnungszeiten 
Montag – Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und Mo., Di., Do von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 24.02.2021  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Harald Knitz  

Für Harald Knitz, letzte bekannte Anschrift: Bertastr. 15, 44629 Herne, liegt beim 
Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Berliner Platz 9, 
44623 Herne, Zimmer 2.26, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Ordnungsverfügung vom 18.02.2021, Aktenzeichen 44/1 San 883/20  

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle am Montag, Dienstag und 
Donnerstag in der Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, und am Mittwoch 
und Freitag in der Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 18.02.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW für Dennis Masur  

Für Dennis Masur, letzte bekannte Anschrift: Memeler Str. 41, 44627 Herne, liegt beim 
Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Berliner Platz 9, 
44623 Herne, Zimmer 2.26, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Ordnungsverfügung vom 18.02.2021, Aktenzeichen 44/1 San 941/20  

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle am Montag, Dienstag und 
Donnerstag in der Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, und am Mittwoch 
und Freitag in der Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 18.02.2021  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Tamas Millei  

Für Herrn Tamas Millei, letzte bekannte Anschrift: Langenbochumer Str. 470, 45701 Herten, 
liegt bei der Stadt Herne, Der Oberbürgermeister, Fachbereich Öffentliche Ordnung, 
Arbeitsgruppe Schwarzarbeit, Berliner Platz 9, 44623 Herne, Zimmer 2.43, 2.45, 2.46 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 22.02.2021, Aktenzeichen 44/2-2-0120/20  

Der Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle - nach vorheriger Terminabsprache - 
abgeholt werden (Telefon 02323 16-2258, -2260, -2032).  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, den 22.02.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für die Wlodarski und 

Partner GbR  

Für die Wlodarski und Partner GbR, letzte bekannte Anschrift: Westring 55, 44623 Herne, 
liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und 
Zahlungsabwicklung, Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 619, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  

 Bescheid Gewerbesteuer 2018 vom 23.02.2021,  
 Vertragsgegenstandsnummer 5000100012055072  

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr und am Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr in 
Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 23.02.2021  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Kevin Patryk 

Mandecki  

Letzte bekannte Anschrift: Scharnhorststr. 17, 44628 Herne.  

An Herrn Kevin Patryk Mandecki ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 
31.08.01-10.005496 vom 08.02.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden 
kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 22.02.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Kevin Patryk 

Mandecki  

Letzte bekannte Anschrift: Scharnhorststr. 17, 44628 Herne.  

An Herrn Kevin Patryk Mandecki ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 
31.08.01-10.005498 vom 08.02.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden 
kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 22.02.2021  
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